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Erteilung einer Veranstaltungserlaubnis 

Basisinformationen

Für Veranstaltungen auf Hauptverkehrsstraßen oder mit einer Teilnehmerzahl von 
mehr als 500 Personen muss eine Erlaubnis beim Amt für Straßen und Verkehr 
beantragt werden.  
Führt die Veranstaltung über Nebenstraßen oder beträgt die Teilnehmerzahl weniger als 
500 Personen, ist die Erlaubnis beim zuständigen Polizeirevier zu beantragen.

Voraussetzungen

Diese Informationen benötigen wir von Ihnen:

Art der Veranstaltung
Strecke, auf der die Veranstaltung durchgeführt wird
benötigen Sie ein zusätzliches Gebiet für Auf- und Abbau?
Anzahl der Teilnehmer
Datum und Uhrzeit (Beginn und Ende) der Veranstaltung
Verantwortliche Person (mit Anschrift und erreichbarer Telefon-Nummer, z. B. Handy)

Ablauf

Bitte füllen Sie das  Formular aus und senden dies mit den beizufügenden Unterlagen an 
folgende E-Mail-Adresse: office@ASV.Bremen.de.

Zuständige Stellen

ASV - Amt für Straßen und Verkehr

+ 49 421 361 89780
(0421) 361-9738
Herdentorsteinweg 49/50, 28195 Bremen
Website
office@asv.bremen.de

https://www.service.bremen.de/die-senatorin-fuer-bau-mobilitaet-und-stadtentwicklung/asv-amt-fuer-strassen-und-verkehr-9744
https://www.asv.bremen.de/
mailto:office@asv.bremen.de
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Formulare

Informationen und Voraussetzungen zur Erteilung einer 
Veranstaltungserlaubnis (pdf, 38.0 KB) 

Informationen und Voraussetzungen zur Erteilung einer 
Veranstaltungserlaubnis (pdf, 38.0 KB) 

Gebühren / Kosten

Je nach Art und Umfang der Veranstaltung werden die Gebühren und Auslagen 
festgesetzt. Für Fragen zur Gebührenhöhe Ihrer Veranstaltung wenden Sie sich bitte an 
unsere Sachbearbeiter.

Aktualisiert am 31.01.2025

https://buergerservice.bremen.de/sixcms/media.php/5/Antrag_Veranstaltungserlaubnis.pdf
http://www.asv.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen122.c.1979.de
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